
Gesetzblatt Teil I Nr. 3 — Ausgabetag: 31. Januar 1989 73

(2) Wer die Tat unter Anwendung oder Androhung von 
Gewalt begeht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft.

' (3) Der Versuch ist strafbar.

§ 236
4 —•—■

Gefangenenmeuterei

(1) Ein Inhaftierter, der sich mit einem oder mehreren In
haftierten zusammenschließt, um den mit der Bewachung 
oder Beaufsichtigung Beauftragten Widerstand zu leisten, 
sie tätlich anzugreifen oder zu nötigen, oder gegen die Ver
wirklichung" gesetzlich festgelegter VollzugsmaPnahmen Wi
derstand zu leisten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung 
oder ist die Tat ohne Zusammenschluß mit anderen begangen 
worden, kann der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Haftstrafe bestraft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu zehn Jahren bestraft.

§“237 ' , \

Entweichen aus gerichtlich angeordnetem Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht aus einer Strafvoll- 
zugseinrichtüng oder aus der Bewachung oder Beaufsichti
gung der damit Beauftragten den Vollzug eines gerichtlich 
angeordneten Freiheitsentzuges verhindert, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit kann abgesehen werden, wenn sich der Täter den Si
cherheitsorganen freiwillig stellt.

§ 238

Verletzung von gerichtlichen Maßnahmen 
und von Zusatzstrafen

r
(1) Wer sich einer durch das Gericht ausgesprochenen 

Aufenthaltsbeschränkung entzieht oder Erziehungs- und 
Kontrollmaßnahmen nach den §§ 47, 48 verletzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein durch das, Gericht ausge
sprochenes Tätigkeitsverbot schwerwiegend mißachtet.

(3) Das Gericht hat bei einer Verurteilung> über die . Auf
rechterhaltung der Zusatzstrafen oder der Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung zu entscheiden und diese erforderlichen
falls neu festzusetzen.

A n m e r k u n g :

Andere Zuwiderhandlungen gegen ein Tätigkeitsverbot 
können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§ 239 . 1

Schwerer Gewahrsamsbruch
Wer

1. beschlagnahmte, gepfändete oder in amtlichem Gewahr
sam befindliche Sachen unbefugt vernichtet, beschädigt 
oder beiseite schafft;

2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag eines staatlichen Or
gans angelegt wurde, bricht oder ablöst,

um einen erheblichen Nachteil zu verursachen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft 
oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege 
zur Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g :

Gewahrsamsbruch ohne die genannten Folgen kann als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§ 240

Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Ur
kunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder von einer 
unechten oder verfälschten Urkunde Gebrauch macht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Eine echte Urkunde ist eine schriftliche oder in anderer 
Form aufgezeichnete Erklärung, die in Ausübung dienstlicher 
oder sonstiger beruflicher Befugnisse oder in Wahrnehmung 
persönlicher Rechte-- und Pflichten ausgestellt wurde und 
Rechte und Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder die 
rechtserhebliche Tatsache beweist und ihren Aussteller er
kennen läßt.

r

* §241

Urkundenvernichtung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde
vernichtet, beschädigt, zurückhält oder beiseite schafft, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft. ' —

(2) Der Versuch ist strafbar.

§241 a

Fälschung oder Vernichtung beweiserheblicher Daten

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr Daten, die rechts
erhebliche Tatsachen beweisen, vernichtet oder verfälscht 
oder von verfälschten Daten Gebrauch macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§242

Falschbeurkundung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde 
eines Staats- oder Wirtschaftsorgans, einer gesellschaftlichen 
Institution, eines Notars oder einer gesellschaftlichen Organi
sation (öffentliche Urkunde) zum Beweis rechtserheblicher 
Tatsachen inhaltlich falsch herstellt, diese Herstellung 
bewirkt oder von einer solchen Urkunde-mit falschem Inhalt 
Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren


